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Vorwort

„Das Architektenrecht auf seine schuldrechtlichen Grundlagen zurückzuführen“ – war
von Anbeginn erklärtes Ziel der Herausgeber und DNA dieses Kommentars, auch wenn in
seinem Titel – ebenso wie in der Praxis – nach wie vor das Preisrecht der HOAI im
Vordergrund steht.
Zwei Jahre nach Erscheinen der Erstauflage wurde das Architekten- und Ingenieur-

vertragsrecht erstmals in den §§ 650p ff. BGB als eigener Vertragstypus gesetzlich geregelt.
In der 2. Auflage wurde daher der bis dahin vorhandene „Systematische Teil“ in eine
Kommentierung des neuen BGB-Vertragsrechts überführt. Da aber die HOAI 2013
aufgrund des Vertragsverletzungsurteils des EuGH vom 4.7.2019 (Rs. C-377/17) seiner-
zeit offensichtlich eine kurze Restlebensdauer haben würde, haben sich Verlag und
Herausgeber entschieden, die 2. Auflage im Jahr 2020 nur elektronisch zu veröffentlichen,
abrufbar über die Verlagsdatenbanken www.beck-online.de und www.ibr-online.de. Jetzt,
da die HOAI 2021 mit ihrer neu gefassten Ermächtigungsgrundlage als Reaktion des
Gesetz- und Verordnungsgebers auf das Vertragsverletzungsurteil in Kraft getreten ist,
sollte wieder eine Print-Neuauflage des Kommentars erscheinen – die 3. Auflage 2022,
die Sie nunmehr in den Händen halten. Darin wird natürlich neben dem aktualisierten
BGB-Kommentarteil insbesondere die HOAI 2021 in ihrer neuen Funktion als Preis-
orientierung ausführlich besprochen. Aufgrund ihrer Beteiligung an dem Entstehen der
Neuregelungen über den Deutschen Baugerichtstag haben sich einige Autoren bereits
längere Zeit damit befassen können, weshalb der Großkommentar binnen kurzer Frist
nach dem Inkrafttreten des neuen Preisrechts die erforderliche Durchdringung der neuen
Systematik aufweisen kann. Gleichzeitig wurde mit Herrn Dr. Voll ein neuer Autor
gewonnen, der sich den für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen
geltenden Regelungen der Vergabeverordnung (VgV) gewidmet hat. Ebenfalls neu in den
Autorenkreis gestoßen ist Herr Dieter Herrchen, der insbesondere in der Flächen- und
Freianlagenplanung wichtige Beiträge übernommen hat.
Der EuGH hat auf Vorlage des BGH mit Urteil vom 18.1.2022 (Rs. C-261/20) das

Schicksal des verbindlichen Preisrechts der HOAI 2013 dahingehend geklärt, dass jedenfalls
das Unionsrecht der weiteren Anwendung des verbindlichen Preisrahmens nicht entgegen-
stehe. Damit besteht die alte Rechtslage insbesondere mit ihren Aufstockungsklagen für alle
bis zum 31.12.2020 geschlossenen Architekten- und Ingenieurverträge fort. Da sich die
Praxis damit noch eine Zeit lang mit Verträgen befassen wird, die noch nicht unter die
HOAI 2021 fallen, wurden die Kommentierungen zu der zentralen preisrechtlichen Vor-
schrift des alten Recht, des § 7 HOAI 2013, aus der 2. Auflage beibehalten. Eine zusam-
menfassende Darstellung der Auswirkungen des Vertragsverletzungsurteils des EuGH vom
4.7.2019, seine Aufnahme in der nationalen Rechtsprechung und Literatur sowie des
Vorabentscheidungsurteils des EuGH vom 18.1.2022 findet sich in der neu gefassten
Vorbemerkung zu § 7 HOAI.
Dies vorausgeschickt möchten die Herausgeber wiederum dem Verlag, namentlich Herrn

Dr. Roland Klaes, Frau Dr. Annalena Hanke, ihrer Nachfolgerin Frau Ass.iur, Dipl.-Ing.
Anke Schaub, LL.M. IP, oec., und Frau Martina Schöner, für ihre Geduld und die nach-
haltige Unterstützung danken. Ferner bedanken wir uns bei unserem Wissenschaftlichen
Mitarbeiter Herrn Timo Mohr für die Unterstützung bei der Recherche, ebenso bei
unserer „Organisatorischen Zentrale“ Frau Nadja Beumer-Stresius.
Unverändert aber können wir uns mehr als glücklich schätzen für das nachsichtige

Ertragen unserer Launen bei der Arbeit an diesem Kommentar durch unsere Frauen
Nadine, Barbara und Petra und unsere Kinder. Keine wesentliche Erleichterung war hierbei
wie schon bei der 2. Auflage das Pandemie bedingte „Home Office“ …
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Literatur und Rechtsprechung dieser Neuauflage sind weitestgehend auf dem Stand Mai
2022.

Mönchengladbach und Würzburg im Mai 2022

Ihre Herausgeber
Prof. Dr. Heiko Fuchs Dr. Andreas Berger Dipl.-Ing. (FH) Werner Seifert

Vorwort
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